
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 23 KHVG 1994 Gerichtsstand
 KHVG 1994 - Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2023

§ 23.

Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag auch

bei den Gerichten geltend machen, in deren Sprengel der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder seinen Sitz im

Inland hat.

In Kraft seit 01.09.1994 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/khvg/paragraf/23
file:///

	§ 23 KHVG 1994 Gerichtsstand
	KHVG 1994 - Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994


